
Hauptverwaltung: 
Siegfried-Wedells-Platz 1 • 20352 Hamburg 

Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung  
der HanseMerkur Reiseversicherung AG   VB-RS 2008 (Seminar) 

 
 
A: Allgemeiner Teil (gültig für alle im Teil B genannten 
Versicherungen) 
 
§ 1 Versicherte Personen 
Versichert sind die im Versicherungsschein oder der 
Bestätigung des Veranstalters namentlich genannten 
Personen oder der im Versicherungsschein festgelegte 
Personenkreis, sofern die Versicherungsprämie bezahlt 
wurde. 
 
§ 2 Abschluss, Dauer und Beendigung des Vertrages 
1. Der Versicherungsvertrag 

a) muss in der Seminar-Rücktrittskosten-Versiche-
rung für die gesamte Dauer bis zum Antritt des 
Seminars innerhalb der Abschlussfristen und in der 
Seminar-Abbruchversicherung für die gesamte 
Dauer des Seminars bzw. der Seminarreihe 
abgeschlossen werden; 

b) beginnt in der Seminar-Rücktrittskosten-Versiche-
rung mit der Zahlung der Versicherungsprämie und 
in der in der Seminar-Abbruchversicherung mit 
dem Antritt des Seminar bzw. der Seminarreise; 

c) endet in der Seminar-Rücktrittskosten-Versiche-
rung mit dem Antritt des Seminars, in der Seminar-
Abbruchversicherung mit dem Ende des Seminars 
bzw. der Seminarreihe.  

2. Das Seminar bzw. die Seminarreihe ist angetreten, 
wenn gebuchte Leistungen ganz oder teilweise in 
Anspruch genommen worden sind. 

 
§ 3 Prämie 
1. Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens nach der Zahlung der ersten oder 
einmaligen Prämie.  

2. Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Bank- oder 
Kreditkartenkonto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag 
eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. Konnte die Prämie ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt. 

 
§ 4 Gegenstand des Versicherungsschutzes und 
Umfang der Leistungspflicht 
Ist der jeweiligen versicherten Sparte in Teil B dieser 
Bestimmungen zu entnehmen. 
 
§ 5 Allgemeine Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes, Verwirkungsgründe, 
Klagefrist, Verjährung 
1. Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden 

durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
innere Unruhen, Streik, Kernenergie, 
Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand. 

2. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn für den Versicherungsnehmer 
bzw. für die versicherte Person der Versicherungsfall 
bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war. 

3. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbeigeführt hat; 

4. Führt der Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, 
ist die HanseMerkur berechtigt, die Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Keine Kürzung wird für grob 
fahrlässig herbeigeführte Versicherungsfälle der 
Unfall- und Haftpflichtversicherung vorgenommen. 

5. Die HanseMerkur ist nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person die HanseMerkur arglistig über Umstände zu 
täuschen versucht, die für den Grund oder für die 
Höhe der Leistung von Bedeutung sind. 

6. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag 
verjähren in 3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt 
werden kann. Ist ein Anspruch des 
Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person 
bei der HanseMerkur angemeldet worden, ist die 
Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
die Entscheidung der HanseMerkur dem 
Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person in 
Textform zugeht. 

 
§ 6 Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von 
Obliegenheitsverletzungen 
1. Versicherungsnehmer und versicherte Person sind 

verpflichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) den Schaden möglichst gering zu halten und alles 

zu vermeiden, was zu einer unnötigen 
Kostenerhöhung führen könnte; 

b) den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, 
spätestens nach Abschluss der Reise, anzuzeigen; 

c) Hat der Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person aus Anlass des Versicherungsfalles, 
insbesondere in der Schadenanzeige vorsätzlich 
unwahre Angaben gemacht, ist die HanseMerkur 
nicht zur Leistung verpflichtet, auch wenn 
hierdurch der HanseMerkur ein Nachteil nicht 
entsteht. 

d) der HanseMerkur jede zumutbare Untersuchung 
über Ursache und Höhe ihrer Leistungspflicht zu 
gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft zu 
erteilen, Originalbelege einzureichen, sowie bei 
Todesfällen die Sterbeurkunde einzureichen. 

 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person eine der vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten, so ist die HanseMerkur nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer / die versicherte Person die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
die HanseMerkur berechtigt, die Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers / der versicherten Person 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer / die 
versicherte Person. 

 
Hinweis: Bitte beachten Sie darüber hinaus die 
jeweiligen Besonderen Obliegenheiten im "Besonderen 
Teil" zu den einzelnen Versicherungen. 
 
§ 7 Auszahlung der Versicherungsleistung 
1. Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnach-

weis der HanseMerkur vor und ist die Leistungspflicht 
der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach 
festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung 
binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der Lauf dieser Frist ist 
gehemmt, solange die Prüfungen des Anspruches 
durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens 
der versicherten Person gehindert sind. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als 
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, 
der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

3. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall 
behördliche Erhebungen oder ein strafrechtliches 
Verfahren gegen die versicherte Person eingeleitet 
worden, so kann die HanseMerkur bis zum 
rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die 
Regulierung des Schadens aufschieben. 

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten 
werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei 
der HanseMerkur eingehen, in die zu diesem 
Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland gültige 
Währung umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für 
gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der 
Kurs gemäß "Währungen der Welt", 
Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, 
Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei 
denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen 
notwendigen Devisen nachweislich zu einem 
ungünstigeren Kurs erworben wurden. 

 
§ 8 Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen und Ansprüche gegen Dritte 
1. Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 

gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die 
HanseMerkur über, soweit sie den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

2. Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

3. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

4. Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag 
vor. Wird der Versicherungsfall zuerst der 
HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung.  

 
§ 9 Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
kann gegen Forderungen des Versicherers nur 
aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 10 Willenserklärungen und Anzeigen  
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem 
Versicherer bedürfen der Textform (Brief, Fax, E-Mail, 
Elektronischer Datenträger, etc.).  
 
§ 11 Anzuwendendes Recht, Vertragssprache, 
Geltung für versicherte Personen 
Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht 
nicht entgegensteht. Vertragssprache ist Deutsch. Alle 
getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die 
versicherten Personen. 
 

B: Besonderer Teil zu den einzelnen Versicherungen 
(abhängig von dem gewählten Versicherungsumfang) 
 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang 
enthalten) 
 
§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 
Die HanseMerkur ist unter Berücksichtigung der 
Einschränkungen des § 2 (Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes) und des § 3 (Selbstbehalt) 
leistungspflichtig, wenn während der Dauer des 
Versicherungsschutzes eines der nachstehend 
genannten versicherten Ereignisse eingetreten ist: 
 
1. Versicherungsschutz für versicherte Personen oder 

Risikopersonen. 
a) Unerwartete schwere Erkrankung.  
b) Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, 

Impfunverträglichkeit. Nicht versichert ist jedoch 
ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau 
eines für das Reiseland vorgeschriebenen 
Antikörperwertes; 

c) Bruch von Prothesen.  
 
2. Versicherungsschutz für versicherte Personen 

a) Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei 
der Bundesagentur für Arbeit gemeldeter 
Arbeitslosigkeit infolge einer unerwarteten 
betriebsbedingten Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. Nicht 
versichert ist der Verlust von Aufträgen oder die 
Insolvenz bei Selbständigen. 

b) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer 
Tätigkeit mit Mehraufwandsentschädigung (1-EUR-
Job) aus der Arbeitslosigkeit heraus, sofern die 
versicherte Person bei der Reisebuchung bei der 
Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet war. 
Nicht versichert ist die Aufnahme von Praktika, 
betrieblichen Maßnahmen oder 
Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die 
Arbeitsaufnahme eines Schülers oder Studenten 
während oder nach der Schul- oder Studienzeit. 

c) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte 
Reise wurde vor Kenntnis des 
Arbeitsplatzwechsels gebucht und die versicherte 
Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen 
beruflichen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten 
6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit.  

d) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen 
an einer Schule, Universität/Fachhochschule oder 
an einem College, die wiederholt werden müssen, 
um eine zeitliche Verlängerung des 
Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den 
Schul-/Studienabschluss zu erreichen. 
Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor 
dem Termin der nicht bestandenen Prüfung 
gebucht wurde und der Termin für die 
Wiederholungsprüfung unerwartet in die 
versicherte Reisezeit oder bis zu 14 Tage nach 
Beendigung der Reise fällt. 

e) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um 
eine Schul-/oder Klassenreise handelt. 

f) Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von 
Feuer, Wasserrohrbruch, Elementarereignissen 
oder strafbaren Handlungen Dritter (z. B. 
Einbruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein Schaden 
am Eigentum durch die vorgenannten Ereignisse, 
wenn die Schadenhöhe mindestens 2.500,- EUR 
beträgt. 

g) Unerwartete Einberufung der versicherten Person 
zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder 
zum Zivildienst, sofern der Termin nicht 
verschoben werden kann und die Stornokosten 
nicht von einem Kostenträger übernommen 
werden. Nicht versichert ist die Versetzung oder 
Entsendung von Zeit- oder Berufssoldaten. 

 
3. Unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall 

oder Impfunverträglichkeit eines zur Reise 
angemeldeten Hundes. Nicht versichert ist jedoch ein 
Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau eines für 
das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes. 

 
4. Risikopersonen sind 

a) versicherte Personen untereinander, die 
gemeinsam eine Reise gebucht und versichert 
haben; 

b) die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu 
zählen: 
Ehepartner oder Lebensgefährte einer 
eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, 
Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, 
Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, 
Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder und Schwäger; 

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende 
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige 
gemäß b) einer versicherten Person betreuen,  

d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte 
Ereignis „Tod“ eingetreten ist, 

e) Begleitpersonen bei Gruppenreisen, sofern der 
Versicherungsschutz gesondert vereinbart wurde. 
Bei Eintritt des Versicherungsfalles bei einer 
gesondert versicherten Begleitperson erstattet die 
HanseMerkur die Stornokosten für alle von einer 
Stornierung der Gruppenreise betroffenen 
versicherten Personen. 

 
§ 2 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 
Nicht versichert sind 
1. Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des 

Versicherungsabschlusses bekannt und in den letzten 
6 Monaten vor Versicherungsabschluss behandelt 



worden sind. Kontrolluntersuchungen sind davon 
ausgenommen; 

2. Krankheiten, die den Umständen nach als eine 
psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder 
Busunglücke oder die Befürchtung von inneren 
Unruhen, Kriegsereignissen, Terroranschlägen, 
Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen, 
jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind; 

3. Lockerungen oder Verlust von Prothesen aller Art; 
4. nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche 

Rückreisekosten oder Kosten für am Urlaubsort nicht 
genutzte Tage sowie entgangene Urlaubsfreuden; 

5. Terroranschläge oder -drohungen; 
6. Vermögensfolgeschäden. 
 
§ 3 Selbstbehalt (Sofern nichts anderes vereinbart) 
Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte 
Ereignis "unerwartet schwere Erkrankung" ausgelöst, 
beträgt der Selbstbehalt 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens jedoch 25,00 EUR je versicherte 
Person. Der Selbstbehalt entfällt, sofern aufgrund der 
unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 
Krankenhausbehandlung erforderlich wurde. 
 
§ 4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
Versicherten Schadenfalles 
(Ergänzung zu den im Allgemeinen Teil aufgeführten 
Allgemeinen Obliegenheiten) 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist 
verpflichtet,  
1. bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des 

Mietobjektes eine unverzügliche Stornierung bei der 
Buchungsstelle vorzunehmen, um die Stornokosten 
möglichst niedrig zu halten; 

2. bei verspätetem Antritt der Reise, die Buchungsstelle 
unverzüglich zu unterrichten und entsprechend der 
Qualität der gebuchten Reise, die kostengünstigste 
Nachreisemöglichkeit zu wählen; 

3. den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die 
Vorlage von Versicherungsnachweis, 
Buchungsunterlagen und Stornokostenrechnung im 
Original nachzuweisen sowie  
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei 

Schwangerschaft, bei Impfunverträglichkeit oder 
bei dem Bruch von Prothesen durch 
entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen mit Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine 
aussagekräftige ärztliche Bescheinigung eines 
Facharztes für Psychiatrie, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d) bei erheblichen Schäden am Eigentum durch 

entsprechende Nachweise, 
e) bei Wiederholungsprüfungen durch entsprechende 

Bescheinigungen der 
Schule/Universität/Fachhochschule/College,  

f) bei einer betriebsbedingten Kündigung oder der 
Wiederaufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch 
entsprechende Bescheinigungen des Arbeitgebers 
und der Bundesagentur für Arbeit, 

g) bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer 
Wehrübung oder zum Zivildienst durch 
entsprechende Bescheinigungen von staatlichen 
Stellen,  

h) bei der Nichtbenutzung / Stornierung von 
Mietobjekten durch Bestätigungen des Vermieters 
über die Nichtweitervermietbarkeit 

i) jeweils zum Stornierungs- oder 
Umbuchungszeitpunkt nachzuweisen. 

4. Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die 
Frage der Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren 
Unfalles oder einer unerwartet schweren Erkrankung 
durch fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen.  
Auf Verlangen der HanseMerkur sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche 
Atteste einzureichen. 

5. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser 
Obliegenheiten ergeben sich aus § 6 Ziffer 2 des 
Allgemeinen Teils.  

 
Reiseabbruch-Versicherung (Urlaubsgarantie) 
(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang 
enthalten) 
 
§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 
Die HanseMerkur ist im Umfang von § 2 (Anzahl der 
Personen) und § 3 (Schadenarten) sowie unter 
Berücksichtigung der Einschränkungen des § 4 
(Einschränkungen des Versicherungsschutzes) 
leistungspflichtig, wenn während der Dauer des 
Versicherungsschutzes eines der nachstehend 
genannten versicherten Ereignisse bei einer der 
versicherten Personen oder einer Risikoperson gemäß  
§ 1 Ziffer 5 eingetreten ist: 
1. Unerwartete schwere Erkrankung; 
2. Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, 

Impfunverträglichkeit; 
3. Bruch von Prothesen. 
4. Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten 

Person infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, 
Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen 
Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl) eingetreten ist. Als 
erheblich gilt ein Schaden am Eigentum durch die 
vorgenannten Ereignisse, wenn dieser mindestens 
2.500,- EUR beträgt. 

5. Risikopersonen sind 
a) versicherte Personen untereinander, die 

gemeinsam eine Reise gebucht und versichert 
haben; 

b) die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu 
zählen: 
Ehepartner oder Lebensgefährte einer 
eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, 
Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, 
Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, 
Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder und Schwäger; 

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende 
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige 
gemäß b) einer versicherten Person betreuen, 

d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte 
Ereignis „Tod“ eingetreten ist, 

 
§ 2 Anzahl der Personen 
1) Haben mehr als vier Personen (bei Familienprodukten 

fünf Personen) gemeinsam eine Reise gebucht und 
versichert, gelten nur die jeweiligen Angehörigen der 
versicherten Person gemäß § 1 Ziffer 5.  und deren 
Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr 
die versicherten Personen untereinander. 

2) Ergänzend zu 1) besteht Versicherungsschutz für 
zwei mitversicherte und minderjährige Kinder, sofern 
die Kinder nicht Angehörige der betroffenen 
versicherten Person gemäß §1.5b sind und die 
maximale Anzahl von vier versicherten Personen 
gemäß 1 überschritten wird. 

 
§ 3 Schadenarten: 
Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des Selbstbehaltes 
gemäß § 5, eine Entschädigung bei den folgenden 
Schadenarten. Von dem erstattungsfähigen Betrag 
werden die evtl. vom Reiseveranstalter, Vermieter oder 
sonstigen Leistungsträgern (Dritte) zurückgezahlten 
Beträge, die über den Selbstbehalt hinausgehen, in 
Abzug gebracht. 
1. Vorzeitiger Abbruch der Reise 

a) für die nachweislich entstandenen zusätzlichen 
Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten 
im Todesfall) und die hierdurch unmittelbar 
verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht 
jedoch Heilkosten), der versicherten Person. Bei 
Erstattung dieser Kosten wird auf die Qualität der 
gebuchten Reise abgestellt. Wenn abweichend 
von der gebuchten Reise die Rückreise mit einem 
Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten 
für einen Sitzplatz in der einfachsten 
Flugzeugklasse ersetzt. Ausgeschlossen sind 
jedoch sämtliche Ersatzansprüche von 
Beförderungsunternehmen wegen von der 
versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten 
Reiseroute (z. B. Notlandung); 

b) innerhalb der ersten Hälfte der gebuchten und 
versicherten Reise, maximal jedoch in den ersten 8 
Reisetagen, in Höhe des versicherten 
Reisepreises. An- und Abreisetag werden jeweils 
als volle Reisetage mitgerechnet; 

c) ab der zweiten Hälfte der gebuchten und 
versicherten Reise, spätestens ab dem 9 Reisetag, 
für gebuchte und versicherte, jedoch von der 
versicherten Person aufgrund des Abbruches der 
Reise nicht mehr in Anspruch genommene 
Reiseleistungen. An- und Abreisetag werden 
jeweils als volle Reisetage mitgerechnet; 

d) keine Erstattung nach b) und c) werden 
vorgenommen, wenn es sich bei der nicht in 
Anspruch genommenen Reiseleistung um eine 
reine Flugleistung handelt. 

2. Unterbrechung der Reise bei Eintritt eines 
versicherten Ereignisses gemäß § 1 
a) für gebuchte und versicherte, jedoch von der 

versicherten Person aufgrund der notwendigen 
Reiseunterbrechung nicht in Anspruch 
genommene Reiseleistungen.  

b) sofern es sich um eine Rundreise oder Kreuzfahrt 
handelt, für notwendige Beförderungskosten, die 
die versicherte Person aufbringen muss, um von 
dem Ort, an dem die Reise unterbrochen werden 
musste, wieder zur Reisegruppe gelangen zu 
können, maximal jedoch nur bis zum Wert der 
noch nicht genutzten weiteren Reiseleistung. 
Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche 
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen 
wegen von der versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten 
Reiseroute (z. B. Notlandung). 

c) Die Gesamtkosten bei Unterbrechung der Reise 
können nur bis zur Höhe der Kosten anerkannt 
werden, die bei einem vorzeitigen Abbruch der 
Reise angefallen wären. 

3. Verspätete Rückkehr von der Reise 
a) für die nachweislich entstandenen zusätzlichen 

Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten 
im Todesfall) und die hierdurch unmittelbar 
verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht 
jedoch Heilkosten), der versicherten Person. Bei 
Erstattung dieser Kosten wird auf die Qualität der 
gebuchten Reise abgestellt. Wenn abweichend 
von der gebuchten Reise die Rückreise mit einem 
Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten 
für einen Sitzplatz in der einfachsten 
Flugzeugklasse ersetzt. Ausgeschlossen sind 
jedoch sämtliche Ersatzansprüche von 
Beförderungsunternehmen wegen von der 
versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten 
Reiseroute (z. B. Notlandung). 

b) als Ergänzung zu den versicherten Ereignissen 
gemäß § 1 Ziffer 1 und 2 sind auch Rückreise-
Mehrkosten der versicherten Person, die aufgrund 
einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
um mehr als 2 Stunden entstanden und dadurch 
zu einem Versäumnis eines 
Anschlussverkehrsmittels geführt haben, 
versichert. Voraussetzung hierfür ist, dass das 
versäumte Anschlussverkehrsmittel mitversichert 
ist (Verspätungsschutz). 

c) für zusätzliche Kosten der versicherten Person für 
eine Unterkunft (nach Art und Klasse der 
gebuchten und versicherten Reiseleistung), wenn 
für die versicherte Person die planmäßige 
Beendigung der Reise nicht zumutbar ist, weil eine 
mitreisende Risikoperson wegen schwerer 
Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer 
Erkrankung nicht transportfähig ist und über den 
gebuchten Rückreisetermin hinaus in stationärer 
Behandlung bleiben muss. Die zusätzlichen 
Kosten für eine Hotelunterbringung werden bis 
höchstens 2.500,- EUR und längstens für 10 Tage 

übernommen. Nicht versichert sind die Kosten für 
die Fahrt vom Hotel in das Krankenhaus bzw. vom 
Krankenhaus zum Hotel. 

 
§ 4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes: 
1. Nicht versichert sind 

a) Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des 
Versicherungsabschlusses bekannt und in den 
letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss 
behandelt worden sind. Kontrolluntersuchungen 
sind davon ausgenommen; 

b) Krankheiten, die den Umständen nach als eine 
psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flug- 
oder Busunglücke oder die Befürchtung von 
inneren Unruhen, Kriegsereignissen, 
Terroranschlägen, Elementarereignissen, 
Krankheiten oder Seuchen, jeweils im Zielgebiet, 
aufgetreten sind; 

c) Lockerungen oder Verlust von Prothesen aller Art; 
d) entgangene Urlaubsfreuden; 
e) Terroranschläge oder -drohungen; 
f) Vermögensfolgeschäden. 

2. Eingeschränkt versichert gemäß § 7 sind Kosten, die 
aus Elementar- oder Naturereignissen resultieren. 

3. Die Übernahme des vollen oder anteiligen 
Reisepreises gemäß § 3 Ziffer 1.b)  und c) entfällt, 
wenn alle versicherten Personen während der Reise 
versterben. 

 
§ 5 Selbstbehalt: 
Der errechnete Entschädigungsbetrag wird um den in der 
Leistungsbeschreibung vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. 
 
§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
Versicherten Schadenfalles 
(Ergänzung zu den im § 6 des Allgemeinen Teils 
aufgeführten Allgemeinen Obliegenheiten) 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist 
verpflichtet,  
1. bei vorzeitigem Abbruch der Reise die Buchungsstelle 

/ Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten; 
entsprechend der Qualität der gebuchten Reise die 
zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch 
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten so 
gering wie möglich zu halten und die Höhe der Kosten 
für gebuchte, aber nicht mehr in Anspruch 
genommene Reiseleistungen nachzuweisen. 

2. bei Unterbrechung der Reise die Buchungsstelle / 
Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten; die 
etwaigen notwendig gewordenen Beförderungskosten 
so gering wie möglich zu halten und die Höhe der 
Kosten für gebuchte, aber nicht in Anspruch 
genommene Reiseleistungen nachzuweisen. 

3. bei verspäteter Rückkehr von der Reise die 
Buchungsstelle / Leistungsträger unverzüglich zu 
unterrichten und entsprechend der Qualität der 
gebuchten Reise die zusätzlichen Rückreisekosten 
und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen 
Mehrkosten so gering wie möglich zu halten. 

4. den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die 
Vorlage von Versicherungsnachweis und 
Buchungsunterlagen im Original sowie  
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei 

Schwangerschaft, bei Impfunverträglichkeit oder 
bei dem Bruch von Prothesen durch 
entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen eines Arztes vor Ort mit der 
Angabe von Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine 
aussagekräftige ärztliche Bescheinigung eines 
Facharztes für Psychiatrie vor Ort, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d) bei erheblichen Schäden am Eigentum durch 

entsprechende Nachweise, 
e) bei dem Abbruch der Benutzung von Mietobjekten 

durch Bestätigungen des Vermieters über die 
Nichtweitervermietbarkeit 

f) jeweils zum Abbruchs-, Unterbrechungs- oder 
Verlängerungszeitpunkt nachzuweisen 

5. Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die 
Frage der Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren 
Unfalles oder einer unerwartet schweren Erkrankung 
durch fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen. 
Auf Verlangen der HanseMerkur sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche 
Atteste einzureichen. 

6. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser 
Obliegenheiten ergeben sich aus § 6 Ziffer 2 des 
Allgemeinen Teils.  

 
§ 7 Leistungserweiterung bei Naturkatastrophen / 
Elementarereignissen am Urlaubsort 
1. Die HanseMerkur leistet bei Naturkatastrophen / 

Elementarereignissen (Lawinen, Erdrutsche, 
Überschwemmungen, Erdbeben, Wirbelstürme am 
Urlaubsort eine Entschädigung für 
a) die Mehrkosten der versicherten Person bei einer 

zwingend notwendigen Aufenthaltsverlängerung 
am Urlaubsort für Unterkunft und Verpflegung; 

b) die nachweislich entstandenen zusätzlichen 
Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten 
im Todesfall) und die hierdurch unmittelbar 
verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht 
jedoch Heilkosten), der versicherten Person, wenn 
die Reise nicht planmäßig beendet werden kann. 
Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche 
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen 
wegen von der versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten 
Reiseroute (z. B. Notlandung). 

2. Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, 
Unterkunft und Verpflegung auf die Qualität der 
gebuchten Reise abgestellt. 

3. Die Entschädigungsleistung zu Ziffer 1 ist insgesamt 
begrenzt auf 5.000,- EUR. 

 


